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Jean-Michel Frodon

Das Risiko zur Wahrheit
Wie eine offizielle Ankündigung oder eine verpflichtende Be-
merkung beschreibt ein Inserttext die Umstände der Dreharbei-
ten. Die Dreherlaubnis wurde Depardon in Form einer Ausnah-
megenehmigung erteilt. Ihm wurde ausnahmsweise gestattet, ei-
nen Gerichtssaal als Filmemacher zu betreten, und zwar die 10.
Strafkammer von Paris. Das ist die erste Einstellung. 

In der gesamten Arbeit von Raymond Depardon dreht sich al-
les um die Einstellungen. Im vorliegenden Film handelt es sich
um die äußerst subtile Zusammenstellung einer Handvoll Ein-
stellungen, die es dem Film dennoch erlauben, sich in seiner ge-
samten Reichhaltigkeit zu entfalten. 

Zweite Einstellung: Ort und Zeit der Verhandlung, angekün-
digt durch ein Insert, wie das im gesamten Verlauf bei jeder
neuen Verhandlung der Fall ist. 

Dritte Einstellung: der konkrete Hinweis auf das zweite dra-
maturgische Element, das unverrückbar feststeht: Die Justiz hat
die Plätze im Raum verteilt: hier die Richterin, hier der Ange-
klagte, dort die Anwälte, die Opfer, der Staatsanwalt. Der Fil-
memacher hat die Position seiner Kamera und das Format der
Einstellungen so gewählt, daß diese Dramaturgie respektiert
und hervorgehoben wird. Niemals teilt sich die eine Seite mit der
anderen ein Bild. Die von Depardon unerbittlich zusammenge-
setzten Einstellungen besiegeln die Trennung der Rollen, sie
verwandelt die Rampe, die die verschiedenen Szenen der Ge-
richtsbarkeit gleichzeitig trennt und verbindet, in ein unüber-
windliches Hindernis.

Die vierte Einstellung ist einem Mann gewidmet, der ange-
klagt wurde, da er ein Glas zuviel getrunken hat, bevor er sich
ans Steuer seines Wagens setzte. Und damit sind wir bereits in
der breiten Masse des juristischen Alltagsgeschäfts, bei den völ-
lig banalen Fällen, den vollkommen unspektakulären. Be-
schimpfung einer Politesse, armseliger Taschendiebstahl, Be-
nützung eines öffentlichen Verkehrsmittels mit einem Opinel in
der Tasche, telefonische Belästigung einer jungen Frau durch
ihren Ex, oder später (spät in der Nacht und spät im Film) das
Schnellverfahren eines kleinen Dealers oder eines Mannes ohne
Papiere; weniger deutlich als unter anderen Umständen, als
Schnittpunkt fungierend zwischen der Routine dieser Maschine-
rie, die dazu dient, die Ordnung zu respektieren und der Einzig-
artigkeit jedes einzelnen Moments für die davon Betroffenen.
Das macht diese Einstellungen so wichtig. Ohne besondere
Tricks oder das Auffahren des ganzen Apparates arbeitet De-
pardon nur mit der organisierten Koordinierung der unter-
schiedlichen Einstellungen (räumlich, zeitlich, narrativ, regle-
mentierend, etc.).

Und es taucht auch sofort der Gegenpart dieses Aufbaus auf.
Durch die Anfangstitel weiß man, daß sie Michèle Bernard-Re-
quin heißt, und diejenigen, die Délits flagrants gesehen haben,
werden die darin mitwirkende Beamtin wiedererkennen. Im
Film hat sie keinen eigenen Namen. Sie ist „Madame la juge“,
Euer Ehren. Eine echte Persönlichkeit, in der gesamten Band-
breite dieses Wortes, das Dokumentation wie Fiktion betrifft,
denn es geht dabei immer um Repräsentation. Sie ist als einzige
in allen zwölf „Episoden“, aus denen sich der Film zusammen-
setzt, gegenwärtig. Aber sie ist das genaue Gegenteil jener Per-
sonen, die die Fernsehserien bevölkern, die einen Fels in der
Brandung darstellen, und deren körperliche und seelische Ver-
fassung ein breites Identifikationsspektrum bietet. Die Richte-
rin stellt für den Zuschauer keine liebenswerte Figur dar. Sie ist
da, um Recht zu sprechen und um das Gesetz anzuwenden.

Rechtsprechen: Selten wurde derart genau und intensiv dar-
gestellt, was diese Formulierung beinhaltet. Es gibt in den ver-
schiedenen Gesetzen eine Unmenge an Texten, die von Spezia-
listen ausgearbeitet worden sind und von Vertretern des Volkes
erlassen wurden (noch eine Ebene von Vertretern, außerhalb
der Bildfläche). Die Texte existieren und sie existieren nicht. Sie
sind nichts, wenn nicht gewisse Menschen ihnen, berufsbedingt,
unermüdlich Stimme verleihen. Diese Frau, die genau das tut,
macht dies auf äußerst nuancierte Art und Weise, mit höchster
Aufmerksamkeit und Konzentration. Auf ihre ganz persönliche
Art. Im Gegensatz zur kafkaesken Wiederholung der Situatio-
nen oder der puren Routine, handelt sie in permanentem
Brückenschlag zwischen dem Wort des Gesetzes, das es unter
keinen Umständen zu überschreiten gilt, und der Einzigartigkeit
eines jeden Falls, mit dem das Gesetz und sie selbst konfrontiert
sind, hier und jetzt.

Sie kann genial sein, Madame la juge. Zum Beispiel, wenn sie
einen Weg findet, einem Mann ohne Papiere klarzumachen, wie
er eine Ausweisung umgehen kann, während sie eigentlich
nichts anderes tun kann, als gerade diese auszusprechen. Sie
kann hassenswert sein in der Brutalität, mit der sie sich an den-
jenigen richtet, der vorgibt, mit ihr die Richtigkeit der Texte und
der Verhandlung zu diskutieren und dabei seine eigene Rolle
bei weitem überschreitet und die Institutionalisierung der Rol-
len in Frage stellt. In der unendlichen Varietät der Haltungen
macht sie sich selbst zur personifizierten Schnittstelle, in Worte
geformt, zwischen der Welt der Ideen des Rechts und jener der
Menschen. Sie ist eine Filmpersönlichkeit.

Einer der unzähligen Verdienste des Films von Depardon ist
es, das Klischee zu hinterfragen, das Gericht sei ein Theater. Die
Bezeichnung Klischee impliziert dabei noch nicht unbedingt,
daß diese Aussage völlig falsch ist, aber diese Metapher markiert
das Ende jeglicher Reflexion. In einem Theater gibt es eine
Bühne und Zuschauer. Im Gericht gibt es verschiedene Bühnen,
jede mit der ihr zugewiesenen Aufgabe, und in den meisten der
hier gefilmten banalen Fälle keine Zuschauer. In Frage gestellt
werden durch den Film die großen Schauprozesse, die von den
Medien aufgebauschten Fälle.

Auch die Angeklagten „spielen“. Aber im Gegensatz zur
„klassischen“ Vorführung der Richterin ist ihr Text aus keinem
Drehbuch ablesbar. Jeder von ihnen nimmt einen in Bezug auf
die ihm zugedachte „Rolle“ besonderen Platz ein. Das Reper-
toire reicht vom kleinen Delinquenten, an den Gerichtssaal ge-
wöhnt, der ganz offensichtlich Variationen eines ihm durchaus
bekannten Themas vorträgt, bis zu jenem, der diesem Ort fas-
sungslos gegenübersteht, da er seine Handlung nicht als Verge-
hen erachtet hat. Daneben gibt es den aus anderen Stücken be-
kannten Darsteller, den Einwanderer, dem nicht einmal der ein-
fachste Code geläufig ist, oder den Schuldigen, der sich in der
Rolle des Opfers sieht... Es gibt darüber hinaus auch die, eine
Minderheit darstellende aber nicht minder wichtigen Nebenrol-
len, die genauso codierten Interpretationen folgen – Anwälte,
Staatsanwälte, Zeugen, Polizisten, Beisitzer –, die den gesamten
Bogen über das Werk spannen und so das System der Rollen-
verteilung des Theaters in der Wirklichkeit der realen Personen
vollenden (von Corneille bis Dario Fo, um die Metapher zu voll-
enden).

Angesichts dieser außergewöhnlichen Komplexität muß man
die Strategie des Filmemachers Depardon betrachten. Seine
„transparente“ Art zu filmen, ist das Erbe des klassischen Do-
kumentarfilms, der an die Grenze des Zeugentums der Kamera
und des Mikros glaubt – ein Glaube, den andere Dokumentar-
filmer seit langer Zeit erschüttert haben, indem sie sich auf un-
terschiedlichste Weise von ihren eigenen Praktiken entfernt ha-
ben, ohne sie dadurch für ungültig zu erklären. Diese Strategie
findet sowohl beim klassischen Spielfilm ihren Niederschlag (als
unsichtbare Inszenierung) wie auch beim „klassischen Spiel“ der
Richterin. Sie findet hier eine legitime Neuauflage, maßvoll den
Fäden des Netzes aus Fehlern, Zweifeln, Annäherungen und
Rückzügen folgend, die sie aufzeigt unter den Auspizien ihrer
offensichtlichen Schlichtheit. Denn, genauso wie der „Blick“ der
Justiz auf den zu Richtenden und den Blicken der Justiz auf die
Welt, ist selbstverständlich auch unser eigener Blick hinterfragt.

Wie betrachten wir jene Dame, bis zur Kleinlichkeit bewegt,
die sich verteidigen muß, weil sie bei einem Abendessen ein
Glas zuviel getrunken hat? Und der große, kräftige Schwarze in
seinem hautengen T-Shirt? Warum? Die Pseudo-Neutralität des
Blickes von Depardon ist die Basis dieses großartigen Abenteu-
ers, zu dem diese Zusammenstellung von Beispielen wird. In
dem Moment, in dem der Film zu Ende geht, möchte man, daß
er noch Stunden dauert. Auf eigenes Risiko, denn jeder hat noch
dermaßen viel zu entdecken, in jedem einzelnen Moment.
Aus Cahiers du cinéma, No 591, Juni 2004
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Raymond Depardon interviewt 

Michèle Bernard-Requin
Sie waren einer der drei Staatsanwälte im Film Délits flagrants.
Können Sie uns zehn Jahre danach sagen, welche Auswirkun-
gen der Film auf Sie hatte?
Es gab sowohl persönliche als auch berufliche Auswirkungen.
Mir persönlich hat es die Möglichkeit geboten, mich selbst bei
der Arbeit zu beobachten, ich habe sowohl positive wie auch ne-
gative Dinge gesehen, und ich habe mich in Folge vielleicht et-
was verändert. Es war außergewöhnlich, aufzeigen zu können,
teilhaben zu lassen und diesen sehr privaten Moment schließlich
öffentlich zu machen. Es war für mich sehr positiv, den Leuten
zeigen zu können, daß eine alltägliche Verhandlung einen ziem-
lich intimen Dialog darstellt, in dem man versucht, die Wahrheit
einer Person in relativ kurzer Zeit zu finden.
Im Vergleich zu Délits flagrants ist die Idee hier, die Arbeit einer
Verhandlung zu zeigen, die zum damaligen Zeitpunkt nicht ge-
zeigt werden konnte. 
Die 10. Strafkammer spiegelt den Alltag des Strafgerichts wi-
der: Absolut alles, was einem Bürger dieses Landes passieren
kann, ohne dabei Schwerverbrecher zu sein. Es reicht vom
ganz Kleinen bis zum ganz Großen. Die ganz kleinen Fälle wer-
den von einem einzelnen Richter behandelt. Dabei geht es zum
Beispiel um Fälle wie Trunkenheit am Steuer oder um Raufe-
reien, um einen Parkplatz oder um Diebstahl in einem Kauf-
haus. Das sind wirklich die ganz kleinen Fälle, und das kann
selbst einem Bürger passieren, der niemals damit gerechnet
hat, vor einem Strafgericht zu stehen. Und dann gibt es jene
Fälle, die herabgestuft worden sind. Das sind Fälle, die eigent-
lich Verbrechen sind, aber zu Vergehen herabgestuft wurden.
Vergewaltigungen, die als sexuelle Aggression angesehen wer-
den, Mordanschläge, die als vorsätzliche schwere Gewalt ein-
gestuft werden.
Sie sind also einmal pro Woche die einzige Richterin?
Ja, und die beiden anderen Male sind wir zu dritt, das heißt ein
Vorsitzender und zwei Beisitzende.
Ich vermute, daß es sich dabei nicht um dieselbe Art von Ver-
handlungen handelt.
Nein, das Strafgesetz ordnet den Verhandlungen mit Einzel-
vorsitz die weniger schwerwiegenden Fälle zu. Vielleicht aus
Mangel an Beamten oder um die Fälle loszuwerden, gibt es für
den Einzelvorsitz mehr Fälle als je zuvor.
Was mich überrascht hat, als ich Sie im Gericht bei der Arbeit sah,
war die unglaubliche Leichtigkeit und Ihre Fähigkeit, mit den An-
geklagten zu sprechen. Machen Sie das wirklich gerne?
Ja! Würde ich das nicht gerne machen, ginge jegliches Interesse
daran verloren, nicht nur das persönliche Interesse, sondern
das Gericht wäre kein geeignetes Mittel mehr, um eine Ver-
trauensbasis herzustellen. Hierin liegt eine Gemeinsamkeit mit
Délits flagrants: Wie macht man einer Person klar, daß sie ein
erwachsener Mensch ist, der die Verantwortung für seine
Handlungen zu tragen hat? Die Justiz muß verstanden werden,
insbesondere von dem, der sie über sich ergehen lassen muß.
Er muß bei Verlassen des Gerichtssaals den Eindruck haben,
seine ganz persönliche Wahrheit wurde angehört. Und gleich-
zeitig wage ich auch zu sagen, daß auch ich ihm meine Wahr-
heit vermitteln muß, die einer Ordnungsinstanz, eingerichtet
durch das Gesetz, durch das Strafgesetz. Und ich muß ihm die
vorgeworfene Übertretung veranschaulichen und versuchen,
seinen Standpunkt daran anzunähern, und mögliche Reaktio-
nen darlegen. Es gibt auch den Aspekt der Sanktion. Aber
wenn man will, daß sie verstanden wird, muß vor und während
der Verhandlung ein Dialog stattfinden, damit der Angeklagte
sich verständlich machen kann. Und auch das Opfer muß zu
Wort kommen. Mein persönliches Problem, mein Fehler ist es,
daß ich die Worte zu sehr lenke. Dazu tendiere ich.
Sie führen bei der Verhandlung den Vorsitz.
Ja, die Strafprozeßordnung räumt mir im Gerichtssaal eine
enorme Machtposition ein: Ich kann aufrufen, wen ich möchte.
Ich kann jeden Störenfried hinauswerfen lassen. Ich bestimme
den Verlauf und ich lenke die Emotionen. Es stimmt, wenn ich
25 Fälle habe statt der üblichen 15, bin ich gezwungen, rascher
vorzugehen. Es stimmt auch, wenn ich spüre, daß ein Opfer
sich im nächsten Moment gleich aufregen wird oder im Gegen-
teil, wenn ich merke, es leidet, weil der Anwalt des Angeklag-
ten Dinge sagt, die ihm unerträglich sind, und das Opfer selbst

keinen Anwalt hat, gestattet mir die Strafprozeßordnung ein-
zuschreiten. Es ist mir schon passiert, daß ich zu einem Opfer
gesagt habe „Sie haben das Recht, das zu erwidern“, weil ich
den Eindruck hatte, diese Person wird sonst völlig frustriert aus
dem Verhandlungssaal gehen, weil sie nicht die Möglichkeit er-
halten hat, auf die gewaltigen Dinge, die gegen sie vorgebracht
worden sind, zu reagieren. Also lenke ich die Emotionen und
auch die Worte.
In den anderen Verhandlungen haben Sie zwei Beisitzer. Sie ur-
teilen gemeinsam, aber zuvor plädiert der Staatsanwalt. Was ist
seine Rolle?
Er ist der Vertreter der Gesellschaft, und er muß die Anklage
rechtfertigen. Im Gerichtssaal beginnt der Staatsanwalt mit ei-
ner Darstellung, die in etwa lautet: „Ich werde Ihnen beweisen,
daß ich das Recht hatte, Anklage zu erheben, da folgende Be-
weise vorliegen.“ Und anschließend muß er sagen: „Ich fordere
eine schwere oder eine leichte Strafe aus dem oder dem
Grund.“
Folgen Sie meist den Forderungen des Staatsanwaltes oder ma-
chen Sie, was Sie für richtig halten?
Das Gericht hat völlige Freiheit gegenüber den Forderungen
der Staatsanwaltschaft. Es gibt natürlich Staatsanwälte, die ein
derartiges Gespür für die Dinge haben, daß man exakt das vor-
geschlagene Strafmaß übernimmt, oder daß man den vorge-
schlagenen Straftyp wählt, weil es sich als die beste Lösung an-
bietet. Es gibt aber auch andere, die zu streng erscheinen, man-
che sind auch zu mild, und dann paßt man das Strafmaß dem-
entsprechend an.
In Délits flagrants konnte man das soziale Niveau der Angeklag-
ten erkennen, man sah die untersten sozialen Schichten der Stadt.
In Délits flagrants waren viel schwerere Fälle zu sehen als in ei-
ner normalen Verhandlung. Hier ist es viel unterschiedlicher.
Jedem kann es passieren, betrunken ein Fahrzeug zu lenken.
Wird jemand deshalb vor Gericht gebracht, liegt der Grund
dafür häufig in seiner Vergangenheit, oder es fehlt ihm eine
entsprechende Vertretung, oder er hat keinen festen Wohnsitz.
In der 10. Strafkammer sind die unterschiedlichen sozialen
Schichten stärker vertreten als in Délits flagrants.
Was ist unter dieser Herabstufung einer Straftat zu verstehen?
Das bedeutet, daß ein Fall nicht vor das Schwurgericht ge-
bracht wird, damit er in einem anderen Verfahren schneller be-
handelt werden kann. Das setzt das Einverständnis aller Betei-
ligten voraus, des Staatsanwalts, des Anwaltes des Privatklä-
gers und des Anwaltes des Angeklagten. Sonst ist das nicht
möglich, denn es ist ein „Ausklinken“ aus dem Strafgesetz,
man macht aus der Tat ein simples Vergehen, es ist eigentlich
eine Fiktion. Aber es wird nach wie vor daran festgehalten.
Aus diesem Grund nannte man die 10. Strafkammer früher
auch „kleines Schwurgericht“.
Welche Personen halten ein Plädoyer?
Es gibt in der Handhabung des Wortes keine Gleichheit. Daher
muß der Vorsitzende des Strafgerichts darauf achten, die Au-
torität seines Wortes nicht zu mißbrauchen. Gleichzeitig ist es
sehr wichtig, daß die Leute sich ausdrücken können. Und Per-
sonen, die keinen Anwalt haben, reden vielleicht etwas mehr.
Sie sind eigentlich Regisseurin und Schauspielerin zugleich.
Es liegt eine gewisse Dimension einer Aufführung vor, sicher.
Man darf nur nicht in die Dimension verfallen, „ein Schauspiel
zu inszenieren“. Das darf nicht passieren. Man muß vergessen,
daß es sich um eine Aufführung handelt, und muß sich dabei
immer vor Augen halten, daß die Symbolhaftigkeit der Ver-
handlung stark und notwendig ist. Wir tragen Roben, das Ge-
richt sitzt erhöht, all das mag sehr beeindruckend wirken.
Hier bleibt es ein Zeremoniell im Gegensatz zur Einstweiligen
Verfügung, wo sich alles im Büro des Vorsitzenden abspielt.
Bei einer Einstweiligen Verfügung ist immer Eile geboten, da-
her vertieft man sich normalerweise nicht in die Sache. Das hat
zur möglichen Folge, daß es vertraulich wird. Hier hingegen ist
die Justiz durch einen Staatsanwalt vertreten, der die Anwen-
dung des Strafgesetzes auf jemanden verlangt, der dieses über-
treten hat. Das ist würdevoll.
Eine letzte Frage. Zwei Drittel Männer, sehr wenige Frauen sind
angeklagt.
Sehr wenige Frauen. Straftaten sind bei Frauen selten. Bei Al-
kohol am Steuer gibt es hingegen welche. Ansonsten werden
sie nicht physisch gewalttätig. Sexuelle Aggression kommt bei
Frauen so gut wie nicht vor. Daher gibt es eine erdrückende
Mehrheit von männlichen Straftätern.
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Biographie / Filmographie

Raymond Depardon
Geboren am 6. Juli 1942 in Villefranche-sur-Saône. Mit 16 Jah-
ren geht er nach Paris, um als Assistent des Photographen Louis
Foucherand zu arbeiten, zwei Jahre später tritt er in die Agentur
Dalmas ein. Er nimmt als Kriegsberichterstatter am Algerien-
krieg teil und absolviert seinen Militärdienst. 1967 gründet er
mit Gilles Caron, Hubert Henrotte und Hugues Vassal die
Agentur Gamma, die erste unabhängige Photoagentur. Er reali-
siert seinen ersten Kurzfilm 1969 bei den Begräbnisfeierlichkei-
ten von Ian Palach in Prag. 1979 verläßt er Gamma, um Mitglied
der Agentur Magnum zu werden.
1969 IAN PALLACH
1970 TCHAD (1): L’EMBUSCADE
1973 YEMEN
1974 50,82%
1975-76 TCHAD (2) und (3)
1976 TIBESTI TOO

Oscar-Nominierung 1976
1977 NUMÉROS ZÉRO

Prix Georges Sadoul 1977
1980 REPORTERS

César für Besten Dokumentarfilm 1982
Oscar-Nominierung 1982
siehe Stadtkino-Programm Nr. 102a
DIX MINUTES DE SILENCE 
POUR JOHN LENNON
SAN CLEMENTE
siehe Stadtkino-Programm Nr. 102a

1982 PIPARSOD
1983 FAITS DIVERS

siehe Stadtkino-Programm Nr. 102a
1984-85 LES ANNÉES DÉCLIC

Siehe Stadtkino-Programm Nr. 102a
EMPTY QUARTER – UNE FEMME EN AFRIQUE
siehe Stadtkino-Programm Nr. 118

1986 NEW YORK, N.Y.
Siehe Stadtkino-Programm Nr. 102a

1987 LE PETIT NAVIRE
URGENCES
siehe Stadtkino-Programm Nr. 150

1989 UNE HISTOIRE TRÈS SIMPLE
LA CAPTIVE DU DÉSERT
siehe Stadtkino-Programm Nr. 192

1990 CONTACTS
1991 CARTHAGENA (in CONTRE L’OUBLI)
1993 FACE À LA MER
1994 MONTAGE

DÉLITS FLAGRANTS
César für Besten Dokumentarfilm 1995, Prix Joris Ivens
siehe Stadtkino-Programm Nr. 273

1995 LUMIÈRE ET COMPAGNIE
À PROPOS DE NICE, LA SUITE
Segment « La Prom »

1996 AFRIQUES: 
COMMENT ÇA VA AVEC LA DOULEUR?
siehe Stadtkino-Programm Nr. 331
MALRAUX

1997 AMOURS
1998 PARIS

BOLIVIA
2000 DÉSERTS
2001 PROFILS PAYSANS: L’APPROCHE
2002 1974, UNE PARTIE DE CAMPAGNE

UN HOMME SANS L’OCCIDENT
2003 CHASSEURS ET CHAMANS
2004 10e CHAMBRE – INSTANTS D’AUDIENCE

PROFILS PAYSAN LE QUOTIDIEN
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Raymond Depardon

10e Chambre
Ausnahmsweise und vor allem auf Grund der Auswirkungen
von Délits flagrants sowohl auf das Publikum wie auch auf die
praktizierenden Juristen und die Lehrenden, entschied der
Oberste Richter des Gerichtshofes von Paris, das Experiment zu
verlängern und mir die Erlaubnis zu erteilen, die logische Folge
zu drehen: die öffentliche Verhandlung in einem Strafgericht.

Im Gesetz vom 11. Juli 1985 ist festgelegt, daß ausschließlich
Prozesse mit historischem Hintergrund aufgezeichnet werden
dürfen, und zwar nach Konsultation einer speziellen Kommis-
sion. Veröffentlicht werden dürfen diese Aufnahmen erst 20
Jahre später – wie im Fall der Prozesse von Barbie oder Touvier.
Trotzdem haben wir die Erlaubnis bekommen, unter bestimm-
ten Bedingungen Verhandlungen zu filmen.

Zu dieser Genehmigung gibt es keinen Präzedenzfall, und ich
habe nicht zu hoffen gewagt, sie zu erhalten, um die dokumen-
tarische Recherche über die französische Justiz fortsetzen zu
können.

Der Film wurde in der 10. Pariser Strafkammer gedreht, unter
dem Vorsitz von Richterin Michèle Bernard-Requin, die in
Délits flagrants eine der drei Vertreter der Staatsanwaltschaft
war.

Wir haben ausschließlich nach schriftlicher Einverständniser-
klärung der Personen gefilmt, und wir haben die realen Namen
geändert. Das endgültige Urteil wurde in jedem einzelnen Fall
vor dem Kinostart des Films ausgesprochen.

Einmal pro Woche ist eine Tagung des Gerichts jenen Ver-
handlungen vorbehalten, denen nur ein einzelner Richter vor-
sitzt und deren Angeklagte sich auf freiem Fuß befinden. In die-
sem Fall findet zwischen dem Vorsitzenden und dem Tatver-
dächtigen ein sehr direkter Dialog statt, ohne Anwalt.

Die beiden anderen Verhandlungstypen sind in ihrem Ablauf
eher klassisch. Anwesend sind die Opfer, die Zeugen, die vorge-
führten Angeklagten, begleitet von Justizwachebeamten, die
Anwälte, die Beisitzer und die Gerichtsschreiber.

Die gezeigten Urteile werden nicht in langen Schwurgericht-
sprozessen gefällt, wie in den großen Justizfällen, die die Medien
füllen. Der Film zeigt die rasche, alltägliche Arbeit der Justiz. Es
handelt sich um die Fälle des allgemeinen Strafrechts: einfache
oder mittelschwere Diebstähle, eheliche Gewalt, illegale Auf-
enthalte, Lenken eines Fahrzeuges unter Einfluß von Alkohol...

Die wenige Zeit, die diesen kleinen Fällen gewidmet wird,
läßt einen sozialen Bruch zwischen zwei Welten erkennen. Der
Austausch zwischen diesen Welten ist meist ärmlich, fatalistisch
und pathetisch.

Unser Respekt den gefilmten Personen gegenüber spiegelt
sich in erster Linie in der Art wider, in der sie gefilmt wurden,
und darin, daß wir ihnen zugehört haben. Wir haben uns auf die
Ebene der Frauen und Männer gestellt, die wir gefilmt haben,
um so transparent wie möglich zu sein, und um die Verhandlung
im Gerichtssaal nicht zu stören. Sie gaben und geben ihre Ge-
sichter und ihre Worte dem kollektiven Gedächtnis. Sie hatten
den Mut, ihre sehr intime Schande zu zeigen, auch wenn man
meist nur ihre Wut gegen die Ungerechtigkeit ihres Lebens
spürt. Ein Mann ohne Papiere, ohne Nationalität, ohne Eltern,
ohne Geburtsort, ein Einwohner Afrikas, in ein Heim gesperrt,
der weder lesen noch schreiben kann, warum sollte er Angst ha-
ben zu sprechen, selbst wenn er von seiner Tochter spricht?

Man muß Geduld haben, nichts wirklich Außergewöhnliches
erwarten. Es sind die täglichen Geschichten des Gerichts mit all
ihren ungeschickten Worten, all der unterdrückten Wut, der
Reue, der Fatalität.

Der Film „führt vor Augen“: Zu Beginn weckt er unser Inter-
esse, und dann, ganz langsam, wühlt er uns auf, er öffnet uns für
die anderen, für eine erschütternde, mitleiderregende Mensch-
lichkeit, die bei uns manchmal ein Lachen auslöst, das uns je-
doch im Hals steckenbleibt und zu einem Teil von uns wird, von
dem wir uns möglichst weit entfernt halten möchten.
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